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ONLINE-SEMINAR 
Rechtlicher Status von 
Gruppenversicherungen 

WER WIR SIND 

Wir sind ein gemeinnütziger Verein zur 
Förderung der Berufsbildung in der 
Metropolregion Hamburg. Unseren 
Mitgliedern und Teilnehmern bieten wir ein 
umfangreiches Angebot der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung zu versicherungs- und 
finanzwirtschaftlichen Themen – von 
Praktikern für Praktiker! 
 
Das Seminar findet auf Initiative und in 
Kooperation mit der Hamburger 
Versicherungsbörse e.V. statt. Diese 
Einrichtung geht zurück auf die Erlaubnis des 
Rates der Stadt Hamburg im Jahr 1558, eine 
Börse zu betreiben. Die Präsenzbörse diente 
jahrhundertelang der Platzierung von 
Versicherungen, traditionell mit einem 
Schwerpunkt in der Transportversicherung.  
 

KONTAKT 

Berufsbildungswerk der 
Versicherungswirtschaft Hamburg (BWV) e.V. 
Überseering 35 
22297 Hamburg 
 
TELEFON: 
040 / 3346 586 - 00 
 
www.bwv-hamburg.de 
 
info@bwv-hamburg.de 
 
 

DOZENT 

Dr. Maximilian Teichler 
Rechtsanwalt 
Kanzlei für Versicherungsrecht, Hamburg 
 
 

 

TEILNAHMEINFORMATIONEN 

Termin 
16. November 2021, 14:00 – 15:30 Uhr 
 
Ort 
Online (GoToWebinar, einen Link zur Registerierung erhalten Sie nach der 
Anmeldung) 
 
Seminargebühr 
30,00 EUR (umsatzsteuerfrei) 
Die Teilnahmegebühr beinhaltet neben der Teilnahme an der Veranstaltung eine 
Weiterbildungsbescheinigung. Sofern gewünscht erhalten Sie eine Gutschrift auf 
Ihrem Gut-Beraten-Konto. 

INHALTE 

Der BGH hat mit Beschluss im Oktober 2020 dem EuGH die Frage vorgelegt, ob die 
Vermittlung zum Beitritt einer Gruppe „Versicherungsvermittlung“ im Sinne der IDD 
sei, wenn dieser Beitritt erfolgt, um über diese Gruppe Anspruch auf 
Versicherungsleistungen zu erwerben. Einfacher ausgedrückt: Ist es 
Versicherungsvertrieb, wenn man für den Beitritt zu Gruppenversicherungen 
wirbt? 
Das Rundschreiben der BaFin wirft die Frage nach besonderen Rechten für Mitglieder 
in einem Gruppenversicherungsvertrag aus Gründen des „kollektiven 
Verbraucherschutzes“ auf. 

 Was sind die Folgen des BaFin-Rundschreibens für VR, (Gruppen-) VN und 
die versicherten Gruppenmitgliedern? 

 Was wären die Folgen des Vorlagenbeschlusses, wenn der EuGH die Frage 
bejaht? 

 Was sollten Versicherungsvermittler, die sich mit 
Gruppenversicherungsmodellen beschäftigen, heute schon tun? 

ZIELGRUPPE 

Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Versicherungsunternehmen und -vermittlern, die Gruppenversicherung betreiben. 

 


